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Amtlikher Theil.
A. Bekanntmachungen des Königlichen Landraths-Amts.

Nr. 54. Oels, den 12. Februar 1881.
. Hierdurch bringe ich zur öffentlichen Kenntniß, daß auf der Landbeschäl-Station Bogfchütz die Königlichen

Laudbefchäler eingetroffen find.

 

all/20:
   

iationalU e
Tder von Leubus nach der Station Yogschütz abgesandten Königlichen Landbeschäler.
  

 

        

 

Lfde. N aan c n » 591b 'eI Größe Geburtsort 9 _ Deck- Be-
LL" ' - « 'a ‚ «NR äb‘eiebäler. Haare un . zei )en. m unb Sabr. .(Intammung. pxjex merfnngen.

1. Bauer III. Braun, gr. Stern- 1,71 Corbelitz Clydesdale I. u. einer 12 07, M f
Schnibbe 1876 hannöverschenStute. g??? f. IF

2. Domino I., Dmikelbraun,Stern- 1,65 Basedow Klingof-Diamonds 9 ‚um se
Vollblut Strich, rechter Hinter- 1874 und der NIE“ 1-

ballen n. Krone weiße Mis)-Dolphi11. s Jchel )-
Fleckc ge uhren.

Nr. 55. Oels, den 16. Februar 1881. 1. die Stammrollen pro 1881, 1880, 1879, sowie
Jm Folgenden bringe ich hierdurch aus der Ein- die Restantenliste nebst den dazu gehörigen Ge-

theilungslifte der Befehäler des Königlichen Schlefifchen burtslisten,
Landgestüts zu Leubus diejenigen Ortschaften des 2. die Geburtszeugnifse der auswärts geboreneu
Kreises zur öffentlichen Kenntniß, in welchen Beschäler 20 jährigen Militärpflichtigen,
ftatiouirt werden: Z. die Loosungsscheine der im Jahre 1860 und

1)Bogschütz 2 Veschäler, früher geborenen Mannschaften,
2) Siißwinkel 1 „ 4. die Befcheinigungen von den am Orte geborenen,
3) Ndr.-Wabnitz1 » in anderen Orten aber gestellungspflichtigen Per-
4) Weidenbach 4 » fonen über ihre Aufnahme in die Stammrolle

des Aufenthaltsortes,
Nr. 56. Oels, den 17. Februar 1881. 5. die seit vorigem Jahr wider Heerespflichtige etwa

Die Königl. Landbeschäler betreffend. ergangenen Stknnrknnntnnspz
Mit Bezug auf meine Kreisblatt-Verfügung vom REMUUUs-TMUIMO

8.d. Mts (Fkreisbl. S. 22) bringe ich hierdurch zur Montag, den 7. März cr., früh von 8 Uhr ab:
offentlichen Kenntniß, daß der auf dem Dominium Gutwohne, Carlsburg, Döberle, Jenkwitz mit
Weideubach ftatiomrteHollbluthengst Funambulist I1. Oppeln und Neugarteu, Stampen, Jackschönau, Jäntsch-

nlcht für 12- sondern sur 15 M— deckt· dors, Kurzwitz, Tschertwitz, Schwuuduig, Schickerwitz,
N » —j:—f- _ » . _ Rotherinne, Bartkerey und Strehlitz. «

r; 0‘; » , OU·««’: PUI _lb' Ucbmm 1881« Dienstag, den 8. März cr., früh von 8 Uhr ab:
Die Revision der Mclitar-Stammrollen betr. Spahlitz, Würtemberg, Ludwige-vorf, Kritschen,

Jm Anschlusfe an meine Kreisblatt-Verfügung Schwierfe beide Antheile, Crompusch, Cronendorf,
vom 25. v. M. mache ich nachstehend die Termine Ober-Schmollen,Nieder-Schmollen,Schmarse,Leuchten,
bekannt, an welchen die Revision der Militär-Stamm- Bohran und Netfche.
rollen stattfinden wird. Jm Revisionstermine sind Mittwoch, den 9. März cr., früh von 8Uhr ab:
Vorzulegen: · Rathe, Dammer, Bogschiitz, Zucklau, Briefe, 
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öuigern, Neuhaus, Dorf Julinsburg, Nendorf b..-0E.,
cOtadt Julinsburg.
Donnerstag, den 10. März«cr., früh von 8 Uhr ab:

Stadt Hundsfeld, Dom. Hundsfeld, Stadt Berti-
stadt, Vorstadt Bernftadt, Bogelgesang, Langenhof
und Tafchenberg
Freitag, den 11. März cr., früh von 8 Uhr ab:

Groß - Ellguth, Groß - Zöllnig, Klein - Zöllnig,
Patfchkey, Cunzendorf, Weidenbach, Neudorf b.-B.,
Postelwitz und Ziegelhof.
Sonnabend, den 12. März cr., früh von 8 llhr ab:

Kaltvorwerh Klein-Ellguth, Sadewitz, Nen-Ellguth,
Bielguth, Neu-Schmollen, Klein-, Mittel- nnd Ober-
Miihlatschütz, Fiirstl.-Ellguth, Wilhelminenort.
Montag, den 14. März cr., früh von 8 Uhr ab:

_ Buselwitz, Wiesegrade, Neuhof b.JW., Aller-
heiligen, Griittenberg, Schmoltfchiitz, Korscl)li1«.3- Schützen-
dorf, Kraschen, Ober- nnd 9«iieder-Prietzen, Luni-pers-
dorf, Lanbsky und Zantoch
Dienstag, den 15. März cr., früh von 8 Uhr ab:

Zessel, Polti.-Ellguth, Buchwald beide Antheile,
Wabnitz, Naucke, Neuvorwerk, Woitsdorf, Pangan.
Mittwoch, den 16. März cr., früh von 8 Uhr ab:

Pontwitz, Stronn, Gimmel, Ulbersdorf, Galbitz,
Reefewitz, Ober-Mühlwitz·, Nieder-Miih·livitz, Ober-
und Nieder-Schönan, Ostrowine, Sechskiefern.
Donnerstag, den17. März cr., früh von 8 Uhr ab :

Raake, Medlitz, Nenhof b.-R., Peuke, Pifchkawe,
Stein, Dobrifchau, Loischwitz, Eichgrnnd, Weißensee,
Buckowintke, 9)"ialiers, Groß-Graben, Grüneiche.
Freitag, den 18. März cr., früh von8 Uhr ab:

Groß-Weigelsdorf, Klein-Weigelsdorf, Mirkau,
Sackran, Langewiese, Wildschütz, Dörndorf, Scl)leibitz,
Klein-Peterwitz.
Sonnabend, den 19. März cr., früh von 8 Uhr av:

Schloß Oels, Süßwinkel, .Klein-Oels, Görlitz,
Cnnersdorf, SJSühIau, Domatfchine, Sibyllenort.

Nr. 58. Oels, den 16. Februar 1881.

Die Klassensteuer-Zu- und Abgangslisten
pro II. Semester 1880/81 betreffend.
Die Magisträte, Guts- und Gemeindevorsteher

des Kreises veranlasfe ich hierdurch, mit Aufstellung
der Klassensteuer-Zn- und Abgangsliften pro II. Se-
mester 1880:81 dergestalt vorzngehen, daß dieselben
bis spätestens am 10. März cr. bei mir einge-
gangen sind. Bis dahin nicht eingereichte Listen
müßte ich aanoften der Säuniigen durch expresse Boten
abholen lassen.

Wo Klassensteuer-Zu- und Abgänge nicht vor-
gekommen, sind Negativ-Berichte zu erstatten.

Die Listen sind in 2 Excmplaren einzureichen
nnd ihnen gleichzeitig die dazu erforderlichen Ein-
tommens-Nachweisungen nnd ordnungsmäßig
geheftetcn Beliigc beizufügen.

Bei Anfertigung der Listen ist die auf der letzten
Seite der betreffenden Formnlare abgedruckte Gebrauchs-
Anweisung genau zn beachten. _

Formnlare zu den Zu- und Abgangslisten, sowie
zn den Belägen nnd Einkonimens-Nachweisungen sind
in der hiesigen Ludwig’fchen Bnchdruckerei vorräthig  

. Mit den Zu- nnd Abgangslisten sind auch die
Ansfallliften für das II. Halbjnhr 1880 81 nach
dem im Kreisblatte pro 1878, Seite 146, abgedruckten
Schema in duplo einznreichen.

Nr. 59. « Oels, den 16. Februar 1881.
Das Feilhalten von Wild während der

gesetzlichen Schonzeit betreffend.
Unter Bezugnahme ans meine Kreisblatt-Ver-

fiigung vom 5. November 1880 (Kreisblatt Seite
169) ersnche ich die Polizeibehörden des Kreises, un-
nachsichtlich in jedem Falle, wo entgegen der gesetz-
lichen Bestimmung Wild feilgeboten wird, die Comm-
venienten zur Anzeige zu bringen nnd das betreffende
Wild zu eonfisciren.

 

Breslan, den 14. Januar 1881.

AmtsblattBekanntmachung.
Nach §§ 14 nnd 40 der HinterlegungsOrdnung

vom 14. März 1879 find bei der Einzahlung oder
Einsendnng von Geld, Werthpapieren oder Kostbar-
keiten an die Hinterlegungs-Kasse schriftliche Er-
klärungen, welche die in den angeführten gesetzlichen
Bestimmungen näher bezeichneten Angaben enthalten
müssen, in zwei Exemplaren Seiteus der Hinter-
leger vorzulegen oder bei der Einsendung gleichzeitig
mit einzureichen.

Diese Bestimmungen scheinen entweder noch nicht
hinlänglich bekannt oder allmählich wieder in Ver-
gessenheit gerathen zu sein; wenigstens wird gegen
dieselben häufig verstoßen. Da nun die Annahme
zur Hinterlegnng nur auf Grund von Erklärungen
erfolgen kann, welche in jeder Beziehung den gesetz-
lichen Erfordernissen entsprechen, so erheischt das
eigene Interesse des Betheiligten selbst eine genaue
Beobachtung der gegebenen Vorschriften Wir wer-
den hierdurch zu einer wiederholten Veröffentlichung
dreier Formnlare veranlaßt, welche zur Benutzung
bei Abfassung obengedachter Erklärungen —- je nach-
dem baares Geld, Werthpapiere oder Kostbarkeiten
hinterlegt werden sollen —- geeignet sind.

Jndem wir allen Betheiligten die Benutzung dieser
Formulare, welche in fast jeder Papier- nnd Buch-
handlung käuflich zu erwerben sind, angelegentlichst
empfehlen, bemerken wir noch, daß die qu. Erklärungen-

a. wenn die Einzahlung bezw. die Einfendnng des
Geldes 2e. ohne vorgängiges Gesuch erfolgt,
der hiesigen Regierung s- Hauptkaffe als
Hinterlegungs-Kafse,

b. wenn ein fehriftlichcs Gcsneh um Annahme
des Geldes 2e. eingereicht wird, der Unterzeich-

, neten Regierung als Hinterlegnngs-
K Stelle

jedesmal in zwei Exemplaren zu übergeben find.
Endlich wird noch darauf ganz besonders auf-

merksam gemacht, daß gemäß § 20 der Hinterlegnngs-
Ordnung die Ansfcrtignng oder eine Abschrift
der die Hinterlcgnng anordnendcn gerichtlichen
Verfügung den Erklärungen beizufügen ist.

Königliche Regierung, Hinterlegnngs-Stelle.H .
O

Nr. 60.



Erklärung
betreffend die Hinterlegung von Geld bei der Königl.

Regierungs-Hauptkasse zu ...........................

1. Name, Stand oder Gewerbe und Wohn-
ort des Hinterlegers und, falls die
Hinterlegung in dessen Vertretung von
einer anderen Person bewirkt wird,
Name, Stand oder Gewerbe und Wohn-
ort dieser Person.
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, -. Erklärung _ » ·
betreffend die Hinterlegung von Kostbarkeiten bei der

Königl. Regierungs-Hauptkasse zu

1. Name, Stand oder Gewerbe und Wohn-
ort des Hinterlegers und, falls die
Hinterlegung in dessen Vertretung von
einer anderen Person bewirkt wird,
Name, Stand oder Gewerbe und Wohn-
ort dieser Person.

 

  

 

2«.«B—etrag des hinterlegten Geldes (in! 2. Bezeichnung der Kostbarkeiten nach Schätz-
Zisfern und Buchstaben). s Gattung, Stoff und Schätzungswerth, angs-

« sowie nach den etwaigen sonstigen unter: »»t-v·erth.—3. a) Bestimmte Angabe der Veranlas-
sung zur Hinterlegung

b) Sofern die Rechtsangelegenheit, in
welcher die Hinterlegung erfolgt, bei
einer Behörde anhängig ist, ins-
besondere auch b" Bezeichnung der
Sache und BehöQu

c) Bezeichnung der etwa als Anlagen
beigefügten Schriftstiicke.
Name, Stand oder Gewerbe und
Wohnort der Person, an welche der
Betrag ausgezahlt werden soll-

 
 
 

 

b) Etwaige sonstige Bemerkungen über
spätere Herauszahlung

.......................... , den ten 18
(Unterschrift.)

» Formular A. II.
Erklarung -

betreffend die Hinterlegung von Werthpapieren bei
der Königl. Regierungs-Hauptkasse zu ...........................

1. Name, Stand oder Gewerbe und Wohn-
ort des Hinterlegers und, falls die
Hinterlegung in dessen Vertretung von
einer anderen Person bewirkt wird,
Name, Stand oder Gewerbe nnd Wohn-
ort dieser Person.

2. a) Bezeichnung der Werthpapiere mich
Gattung,Nummer und Nennbetrag,
sowie nach den etwaigen sonstigen
Unterscheidungs-Merkmalen. .

b) Falls mit den Werthpapieren die
n denselben gehörigen Talons oder
zins- oder Dividendenscheine hin-
terlegt werden, die hierauf bezüg-
lichen Angaben.

c) Falls Talons oder Zins- oder
-Dividendenscheine zu Werthpapieren
hinterlegt werden, welche bei der
Kasse sich bereits in Verwahrung
befinden, eine Bezugnahme auf die
in Betreff der Werthpapiere selbst
vorgelegte Erklärung.

Gesammtbetrag des Neunbetrages s
(in Ziffern und sBuchftaben).

3. a) Bestimmte Angabe der Veranlassung
zur Hinterlegung

b) Sofern die Rechtsangelegenheit, in
welcher die Hinterlegung erfolgt,
bei einer Behörde anhängig ist, ins-
besondere auch die Bezeichnung der
Sache und der Behörde.

c) Bezeichnung der etwa als Anlagen
beigesiigten Schriftstiieke.

4. a.) Name, Stand oder Gewerbe und
Wohnort der Person, an welche
die Werthpapiere herausgegeben
werden sollen.

b) Etwaige sonstige Bestimmungen iiber
die spätere Herausgabe.

...«, den ..‚..._....._...ten
,(Unterschrift.«)

 

 

Nenn-
betrag; 

 
  

 

  
 

__ 18 ............ «  

scheidungs-Merkmalen und besonderen
Eigenschaften s

(Der Schätzungswerth ist durch einen
öffentlich bestellten Sachverständigen
feststellen zu lassen, dessen Gutachten
beizufügen ist. Anderenfalls wird die
Abschätzung durch die Hinterlegungs-
Kasse auf Kosten des Hinterlegers ber-
anlaszt werden.)

Gesannntbelrag des Schiitzungswerths , f
3. a.) Bestimmte Angabe derVeranlassung

zur Hinterlegung
b) Sofern die Rechtsangelegenheit, in

welcher die Hinterleguug erfolgt, bei
einer Behörde anhängig ist, ins-
besondere auch die Bezeichnung der
Sache und der Behörde.

c) Bezeichnung der etwa als Anlagen
beigefügten Schriftstücke.

Name, Stand oder Gewerbe und«
Wohnort der Person, an welche die
Kostbarkeiten herausgegeben werden
sollen.

b) Etwaige sonstige Bestimmungen über
die spätere Herausgabe

....................... , den ten 18..............·

(Unterschrift.)

_ Oels, den 14. Februar 1881.
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hierdurch

zur öffentlichen Kenntniß.

  
 

 

F- Dis V-  
 

er 61. ' Oels«. den 16. Februar 1881.

Die Gewerbesteuer-Zu- und Abgangslisten
pro II. Semester 1880/81 betreffend.
Die Magisträte zu Hundsfeld und Juliusburg,

sowie die Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises
veranlasse ich hiermit, die Gewerbesteuer-Zu- und Ab-
gangslisten pro II. Semester 1880J81 bis spätestens
den 10. März er. hierher einznreichen. Jch bemerke
hierbei, daß in die Veränderungslisten nur diejenigen
Gewerbetreibenden aufgenommen werden könn en, welche
bis zum 7. März er. borschriftsinäfzig an- resp. ab-
gemeldet worden sind. -

Die resp. An- und Abmeldungen sind daher schleu-
nigst hierher einznreichen.

Nr. 62. Berlin, den 1. Februar 1881.

Betreffend Ausreichung der Zinsscheine
Reihe Xi 111. zu »den Schuldverschreibungen

der Preußischen Staatsanleihe
vom Jahre 1853.

Die Zinsscheine Reihe VIIl. No. 1 bis 8 zu den
Schuldvetschreibungen der Staatsanleihe von 1853
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über die Zinsen für die Zeit vom 1. April 1881 bis
31. März 1885 nebst den Anweisungen zur Abhebuug
der Reihe IX. werden oom 14. d. M. ab von der
Controle der Staatspapiere hierselbst, Oranienstraße
92 unten rechts, Vormittags Von 9 bis 12 Uhr, mit
Ausnahme der Sonn- nnd Festtage und der letzten
drei Geschäftstage jedes Monats, ausgereicht werden.

Die Zinsscheine können bei der Controle selbst in
Empfang genommen oder durch die Regierungs-Haupt-
kassen, die Bezirks-Hanptkassen in Hannooer, Osmi-
brück und Lünebnrg oder die Kreiskafse in Frankfurt
a. M. bezogen werden. «

Wer die Empfangnahme bei der Controle selbst
wünscht, hat derselben persönlich oder durch einen
Beauftragten die zur Abhebung der neuen Reihe be-
rechtigenden Talons mit einem Verzeichnisse zu über-
geben, zu welchem Formnlare ebcnda und in Ham-
bnrg bei dem Kaiserlichen Postamte No. 2 nnentgelt-
lich zu haben find. Genügt dem Einreicher der Talons
eine numerirte Marke als Einpfangsbescheiuigung,
so ist das Verzeichniß einfach, wünscht er eine
ausdrückliche Bescheinigung, so ist es doppelt vorzu-
legen. Jn letzterem Falle erhalten die Einreicher das
eine Exemplar, mit einer Empfangsbescheinignng ber-
sehen, sofort zurück. Die Marke oder Empfangsbe-
scheinigung ist bei der Ansreichnng der neuen Zinsscheine
zurückzugeben

Jn Schriftwcchsel kann die Controlc dcr
Staatspapierc sich mit den Inhabern der Ta-
Ions nicht einlassen.

Wer die Zinsscheine durch eine der oben genannten
Prcminzialkassen beziehen will, hat derselben die alten
Talons mit einem doppelten Verzeichnisse, einzureichen.
Das eine Verzeichniß wird, mit einer Empfangs-
bescheinigung Verschen, sogleich zurückgegeben nnd ist
bei Anshändigung der Zinsscheine wieder abzulie-
fern. Formulare zn diesen Verzeichnissen sind bei
den gedachten Provinzialkassen nnd den von den König-
lichen Regierungen in den Amtsblättern zu be-
zeichnenden sonstigen Kassen nnentgeltlich zu haben.

Der Einreichung der Schuldverschreibungen be-
darf es zur Erlangung der neuen Zinsfcheinreihe nur
dann, wenn die Talons abhanden gekommen
sind; in diesem Falle sind die Schuldverschrei-
bungen an die Controle der Staatspapiere oder
an eine der genannten Provinzialkassen mittelst be-
sonderer (Eingabe einznreichen.

Haupt-Verwaltung der Staatsschulden.
Breslau, den 4. Februar 1881.

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch mit
dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß
Formulare zu den erwähnten, mit den zuletzt aus-
gegebenen Talons derbezeichneten Schuldverschreibungen
der Staatsanleihe von 1853 gleichzeitig abzugebenden
Verzeichnissen bei unserer Hauptkasse, sowie bei sämmt-
lichenKreis-Steuerkassen unseres Bezirkes nnentgeltlich
in Empfang genommen werden können.

Königliche Regierung
Oels, den 12. Februar 1881.

Vorstehende Verordnung wird hierdurch zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht  

Nr. 63. .. « Oels, den 12.«Febru«ar« ;·881.
Gegenwartig vacante, mit Militars-
Anwartern zu besetzende Stellen.

1) Landeck i. Schl., Magistrat, Bureaugehilfe,
Gehalt 540 Mart;

2) Proskau, Königl. Pomologisches Jnstitut,
Laboratoriumdiener an der pflanzen-physiologischen
Versuchsstation, 600 Mark nebst Dienstwohnung, freier
Beheizung, Beleuchtung und ärztlicher Behandlung

Der Königliche Landrath.
von Roscnbcrg.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.

Oels, denG Februar 1881.
Steckbrief.

Gegen den Fleischersohn Carl Freber aus
Tscheschen, Kreis PolII.-Wartenberg, ist wegen vor-
fätzlicher Körperverletzung vom Königlichen Amtsge-
richt Festenberg die Haft beschlossen. Es wird ersucht,
den Freber festzunehmen und nach Festenberg abzu-
lie ern.

f Signalement: Alter: geboren den 2.Juli 1859,
Größe 1,68 M., Gestalt untersetzt, Gesichtsbildung
oval, Stirn ziemlich hoch, Haar blond, Augen blau,
Gesichtsfarbe blaß, Sprache polnifch und deutsch,
Gang etwas wacklig

Königliche Staatsamvaltschaft

« Oels, den 11.
Steckbrief.

Der Maurer und Einlieger Gustav Mundry,
früher in Goschütz, 56 Jahr alt, ist zur Verbüßung
einer 8wöchentlichen Gefängnißstrafe an das Amts-
gerichtsgefängniß zu Wartenberg abzuliefern.

Orts- nnd Polizeibehörden ersnche ich, auf den
Mundry, der sich im Kreise herumtreiben soll, zu
achten.

Februar 1881.

Der Erste Staatsanwalt

" Oels, den 11. Februar 1881.
Steckbriefs-Erled1gung. «

Der hinter dem Knecht Carl Fränzel aus Birn-
bäumel, Kreis Militsch, unterm 2(). Januar er. er-
lassene Steckbrief ist erledigt

Der Erste Staatsanwalt

Bernstadt in Sch"lesieu.
Die verehrlichen Polizei- und Ortsbehörden werden

ergebenst ersucht, hierher Mittheilung zu machen, so-
fern der Aufenthalt des Arbeiters Carl Langner
aus Korschlitz, Kreis Oels, ihnen bekannt werden sollte.
Langner ist 21 Jahr alt, hat blonde Haare nnd
defecte Zähne.

Die Königliche Amtsanwaltschaft

 

Nebst zwei Beilagen.



 

Fürst Bismarcks Arbeiterpolitik und die
Mittelstaaten.

Neuerdings war von den Gegnern der mitth-
fchaitiichen Pläne des Reichskanzlers mehrfach be-
hauptet worden, daß dieselben im Bundesrathe auf
eine lebhafte Opposition seitens der Mitteliiaaten
CBayern 2c.) ftoßen würden.

Eine Jnterpellation in der bayerifchen Kammer
hat nun Gelegenheit gegeben, biefe Behauptung und
Hoffnung in ihrem richtigen Werthe zu erkennen.
Der bayerische Minister n. Lutz hat nämlich aus
jene Antrage Folgendes erwiedert:

»Das Gesammt-Staatsministerium erkennt es
angesichts eines fo eingreisenden und solaenschweren
Gefetzentwuifs, wie es der über die Versicherung der
Arbeiter gegen die Folgen von Unfällen beim Betrieb
gefährlicher Gewerbe ist, als seine Pflicht an, bei
den Rathschtägen, welche dasselbe der Krone zu
ertheilen haben wird, die Bestimmungen der Reichs-
versassung und die Grenzen, welche darin der
Zuständigkeit des Reiches gesteckt sind, fest im Auge
zu behalten, die berechtigte Selbständigkeit der Einzel-
staaten nach Kräften zu wahren und insbesondere
für intakte Ausrechthaltung der garantirten Refervats
rechte einzustehen. Aber das GefammtsStaats-
ministerium hält es auch für möglich, daß der vor-
liegende Gefetzentwurf in einer Weise gestaltet werde,
welche die Erreichung des angestrebten Zweckes ohne
Ueberspringung versassungsmäßiger Schranken, ohne
Schädigung der berechtigten Selbständigkeit der Einzel-
staaten und ohne Beeinträchtigung unserer Reservoi-
rechte sichert. Wenn aber in der Jnterpellation die
Befürchtung ausgesprochen ist, daß, falls das Reich
die Gesetzgebung über die Arbeiterversicherung in die
Hand nehmen und obendrein eine Eentralverficherungss
anstalt mit dem Sitz in Berlin begründen würde,
beunruhigende Zweifel darüber auftauchen könnten,
wozu denn eigentlich die Einzelstaaten noch da und
wofür fie noch gut seien, so habe ich die Ehre,
namens des Gesammtministeriums zu versichern, daß
wir das, was an diesem Satze Richtiges ist, wohl
zu würdigen wissen, und daß wir es für iunsere
heilige Pflicht halten, für den Fortbestand des engeren
Vaterlandes einzustehen, soweit nur immer unsere
Kraft reicht; aber wir halten dafür, daß dieses Ziel
auch mit richtigen Mitteln verfolgt werden müsse,
und daß bloße Negationen keineswegs immer zu den
richtigen Mitteln gehören, sondern umgekehrt unter
Umständen die Existenz der Partikularstaaten unter-
graben müssen. Wir glauben in unserem Rechte zu
fein, wenn wir behaupten, daß ein Fall der letzts
erwähnten Art hier vorliegt.

Jedermann kennt die Gefahren, welche dem
Fortbestande der staatlichen Ordnung in den Einzel-
staaten nicht minder wie im gesammten Reiche von
der sozialen Bewegung drohen; Jedermann weiß-
daß dabei zumeist der Arbeiterstand betheiligt ist,
und alle Welt stimmt in dem Satze überein, daß es
mit Prohibitivi und Strafgesetzen allein nicht gethan I
sei, daß man vielmehr den Arbeitern mit Erfüllung

1. Beilage zU
. ihrer berechtigten Desiderien entgegenkommen müsset

 

 

 
 

es Oelfer Kreisblattes.
 

hier —- mit dem Unfallversicherungsgesetze —- wird
diefer Weg der Hülseleistung zum ersten Mal
befchritten. Wenn es die Magenirage auch nicht
mehr allein und ausschließlich ist, was die Arbeiter
bewegt, so ist es doch gewiß richtig, mit der Hülfe
da zu beginnen, von wo die Gefahr begonnen hat.
Hier dem Reiche mit einer Negation entgegentreten,
heißt den Weg zur Hülfeleistung sperren und verlegen.
Denn dies bedarf eines Beweises nicht, daß der Zweck
des vorliegenden Entwurfes nur durch einen gesetz-
geberischen Akt des Reichs und nicht durch die
Legislation der einzelnen Staaten erreicht werden
kann. Nur einheitliche Normen verbürgen die
Erreichung des vorgesteckten Zieles. Wer aber könnte
dafür einzustehen wagen, daß in allen deutschen
Staaten ein und dasselbe Gesetz vereinbart würde,
oder auch nur Dafür, daß überall irgend ein Zwangs-
Versicherungsgeseiz zu Stande käme? Wer also Ein-
richtungen im Sinne des Entwurfs für geboten oder
doch für wünschenwerth erachtet, wird sich mit der
Kompetenz des Reichs zur Gefetzgebung über unseren
Gegenstand versöhnen müssen. Ueber die Frage, ob
eine Reichs-Versicherungsanstalt oder Staatsanstalten
in den Einzelstaaten eingerichtet werden sollen, welche
letzteren übrigens vielleicht nicht einmal überall möglich
und zum mindesten mit größeren Lasten verknüpft wären,
ist ohnehin noch das letzte Wort nicht gesprochen. Wenn
dem Allem nach das GesammtsStaatsministerium, in
dem Fall, daß seine noch obwaltenden Bedenken ge-
hoben werden können, der Krone rathen wird, den
Reichskanzler in seinen Bestrebungen zunt Schutze der
Arbeiter durch ein Unsallverstcherungsgesetz zu unter-
stützen, so glaubt dasselbe nicht an den Grundsesten
unseres Staates zu rütteln, sondern einen Akt eminent
konservativer Politik zu üben.”

Der Volkswirthfchastsrath hat seine Arbeiten
beendigt und ist mit Worten des Dankes und der
Anerkennung am ll. d. M. geschlossen worden. Er
hat dem Gesetzentwurf übe-r die Neugestaltung des
Jnnungswefens ebenso seine Zustimmung ertheilt wie
dem ArbeitersUnsallversicherungsgefetz.

Es wird nun beabsichtigt, diese Einrichtung,
welche sich durchaus bewährt hat, auf das Reich Zu
übertragen und ist eine bezügliche Vorlage dem Bun-
desrath übermittelt worden. Die Aufgabe des Deut-
schen Vollswirthschaftsraths soll darin bestehen, die
Entwürfe zu Gesetzen uud Verordnungen, welche die
wirthschastlichen Interessen der Nation berühren, vor
der Vorlegung an den Bundesrath und den Reichstag
zu begutachten.

Um weiter die großen Aufgaben bewältigen zu
können, welche auf volkswirthschastlichem Gebiete in
der Folge zu lösen sind, ist schon im Oktober v. J.
durch Kaiserlichen Erlaß die Errichtung einer »Ab-
theilung sür wirthschaftliche Angelegenheiten« im
Reichsamt des Jnnern angeordnet worden, deren
Aufgabe hauptsächlich in der Vorbereitung der mieth-
schastlichen Reichsgesetze besteht. Bisher sind die Vor-



arbeiten zu den Reichsgesetzen und Verordnungen,
welche die Regelung wirthschastlicher Angelegenheiten
zum Gegenstand haben, theils von den Reichsbehörden,
theils vom preußischen Finanzminifteriuui ausgegan-
gen, ohne daß zwischen den betheiligten Stellen die
direkte Beziehung und der Gedankenaustausch zu er-
zielen waren, welche ein einheitliches Zusammenwirken
zur Herstellung der Entwürfe hätten ermöglichen können.
Eine einheitliche Bearbeitung solcher Vorlagen erschien
aber dringend geboten, und zu diesem Zwecke war die
wirthschaftliche Abtheilung im Reichsamt des Jnnern
errichtet. Bisher waren jedoch für die Verrichtung
der dieser Abtheslung obliegenden Geschäfte preußische
Beamte nur aushilfsweife herangezogen. Jetzt soll,
nachdem sich her-ausgestellt hat, daß die Geschärte von
denselben nicht bewältigt werden können, die mitth-
schaftliche Abtheilung mit besonderen Reichsbeamten
besetzt werden.

Die Bestrafung der Trunkenheit
Die gegenwärtige ftrasrechtiiche Praxis gewährt

der Gesellschaft gegen Betrunkene nicht in gleichem
Umsange Rechtsschutz, wie gegen andere Personen;
die Gesetze gestatten ferner nicht, den Menschen, welcher
feine Neigung zum Alkohol und die Gefährlichkeit
seines Rausches thatsächlich bewiesen hat, einzusperren,
ihn unter Aussicht zu stellen oder sonst gegen die von
ihm der Rechtssicherheit drohende Gefahr irgend welche
Vorkehrungen zu treffen. Die Interessen der öffent-
lichen Moral wie der allgemeinen Rechtssicherheit
erheischen gebieterisch die Beseitigung solchen
Mißftands:s. «

Wenn die Gesetzgebung überhaupt gegen die
Trunksucht einschreitet, muß sie ihre vorbeugenden
Maßnahmen in einem möglichst frühen Stadium be-
ginnen» Wenn die Folgen der Trunksucht sich auf
den diesem Laster Gegebenen beschränkten, könnte der
Gesetzgeber dieselbe unbeachtet lassen. Sie schädigt
aber auch die Familien, die Gemeinde und den Staat
und zwar in so verderblichen Weise, daß jedes zu-
lässige Mittel der reibwehr angewendet werden muß.
Es genügt, Darauf hingumeifen, daß die Trunksucht
die ltraiikheitsursachen und die Sterblichkeit mehrt-
daß ein großer Theil der Selbstmorde (in Deutschland
8 bis 16 Procent) und ein noch größerer Theil Der
Geistesftörungen auf den übermäßigen Alioholgenuß
zurückgeiührt wird, daß dieser sich auch als die er-
giebigste Quelle des Pauperismus darstellt, das Fa-
rnilienglt'lclu vernichtet, die Prostitution fördert, den
Sinn sur öffentliche Ordnung und Rechtssitte unter-
gräbt, und daß seine Wirkungen auf das körperliche
und geistige Leben sich auf die Nachkommenschaft ver-
erben und somit eine Erstarrung herbeiführen. Mit
der Zunahme der Trunkenheit steigt die Zahl der
Verbrechen, während, wo sich eine Abnahme des
Alkoholkonsums konstatiren läßt (i. B. in Jrland und
in Schweden), sich sofort eine aussallende Verminderung
dieser Zahl bemerkbar macht. Jn jüngster Zeit ist
mehrfach non Personen, bereit Unbefangenheit und
Sachkunde nicht in Zweifel gezogen werden kann, eine
Zunahme der Trunksucht behauptet warben. Ein
zahlenmäßiaer Beweis läßt sich hierfür nicht geben,
mehrfache Gründe sprechen jedoch für eine folche An-

nahme. Mehrfache Beobachtungen lehren, daß plötzlich
eintretende Lohnerhöhungen die Unmäßigteit steigern.
Als nach dem letzten Kriege die Arbeitslöhne in Deutsch-
land eine zum Theil fchwindelhaftc Höhe erreichten,
wurde notorisch ein großer Theil des Erwerbes in
Völlerei verpraßt; es mag dazu mitgewirkt haben,
daß gewissenlose Agitatoren die Sparsamkeit als ein
der allgemeinen Volksbeglückung entgegenstehendes
Hinberniß bekämpften. Die Zahl ferner der Fälle
einer polizeilichen Festnahme Betrunkener, welche für
mehrere größere Städte Preußens ermittelt worden
ist, zeigt seit 1870 bis 1876 (bis wohin die Erniittes
lungen gehen) eine erhebliche Steigerung Ein wich-
tigere-s Anzeichen für die Zunahme Dar Trunksucht
ist die Vermehrung der Verkaufsstellen geistiger Ge-
tränke im ganzen Gebiet des Reichs. An einzelnen
Orten und in einzelnen Gegenden des Reichs hat die
Trunksucht einen gesahrdrohenden Grad erreicht. 
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Gegenüber solchen Erscheinungen darf die Gesetzgebung
nicht erst abwarten, bis sich die verheerendeu Wirt
kungen des Lasters in allgemeiner Zunahme nach-
weisen lassen. Als eines der Mittel zur Bekämpfung
der Trunksucht bietet sich Die Bestrafung des Trinkers
dar. Schon der Umstand allein, daß das Gesetz die
Unmäßigkeit im Genusse geistiger Getränke als straf-
würdig hinstellt, wird auf Manche nicht ohne Eindruck
bleiben. Andere wird die erste, wenn auch mäßige
Strafe auf dem Wege zum Laster aufhalten. Zum
wenigsten wird die Trunkenheit aus der Oeffentlichkeit
bis zu einem gewissen Maße zurückgedrängt werden
können, und schon dies wäre im Interesse Der. Moral
und Rechtssicherheit ein nicht zu unterschätzender
Gewinn.

Aus diesen allgemeinen Erwägungen hat die
Reichsregierung dem Bundesrath den Entwurf eines
Gesetzes, betreffend die Bestrafung der Trunkenheit, vorgelegt, wonach mit Geldstrafe bis zu einhundert
Mark oder mit Hast bis zu zwei Wachen bestraft
werden fall, wer in einem nicht unberschuldeten Zu-
stande ärgernißerregender Trunkenheit an öffentlichen
Orten betroffen wird. Jst der Beschuldigte in den
letzten drei Jahren wegen dieser Uebertretung mehr»

‚ mais rechtskräftig verurtheilt worden, oder ist der-
l selbe dem Trunke gewohnheitsgemäß ergeben, so ist
if aus Haft zu erkennen. Wer sich in einen bis zur
I Ausschließung derfreien Willensbesiimmung gesteigerten
Zustand von Trunkenheit versetzt und in demselben
eine Handlung begeht, welche, in freier Willensim-

g stimnrung begangen, seine strasrechtliche Veiurtheilung
E zur Folge haben würde, wird nach den nachfolgenden
’ Bestimmungen bestraft: An die Stelle einer ange-
drohten Todesstrafe oder lebenslänglichen Freiheits-

l
i
l
l
I

Jn den übrigen Fällen ist die Strafe zwischen einem
Viertheil des Mindestbetrages und der Hälfte des

E
s strafe tritt Gesängnißstrafe nicht unter einem Jahre.
l
I
s
Höchsibetrages der angedrohten Strafe zu bestimmen,

i wobei an die Stelle einer Zuchthaussirafe Gefängniß-

 

sirase von gleicher Dauer tritt. Diese Vorschrift
bleibt außer Anwendung, wenn der Thäter in Der
auf Begehung der sitafbaren Handlung gerichteten
Absicht sich in den bezeichneten Zustand versetzt hat.
Jm Falle mehrmaliger rechtskräftiger Verurtheilung
wegen Trunkenheit ist auf Schärfung der Haststrase
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durch Schmälerung der Kost zu erkennen. Die Schmä- i
lerung erfolgt in der Weise, daß die Kost für den
ersten, dritter-, siebenten und demnächst für jeden
weiteren siebenten Tag der Strafverbüßung auf
Wasser und Brot beschränkt wird. In den Fällen,
wo eine solche Schärfung der Strafe vorgeschrieben
oder zugelassen ist, kann erkannt werden, daß die
verurtheilte Person nach verbüßter Strafe der Landes-
Polizeibehörde zu überweisen sei. An Stelle der
Unterbringung in ein Arbeitehaus kann in diesen
Fällen Unterbringung in eine zur Heilung oder Ver-
wahrung von Trunksuchtigen bestimmte Anstalt
eintreten.

in der verflossenen
Woche die Vorträge des Gesandten Grasen von
LimburgsStiruin und des Kriegsministers entgegen
und ertheilte dem Botschafter in Konstantionpel
Grafen Hatzseldt Audienz.

Am Mittwoch (9. Febr.) fand im Kaiserlichen
Palais wieder ein großes Ballfest statt.

Am Sonnabend (12.) empfing der Kaiser den
Reichskanzler Fürsten Bismaick zu einer längeren
Unterredung.

Unser Kaiser nahm

åiårrijiiiijis Nachrichten
Am Sonntage Sexagesimä -

l
I

predigen in der Schloß- und Psarrlirchct i
Frühprediai 61-.,« um: Herr Diaionus irrebchrsichert 55930 Personen mit
Amtspredigt 9 Uhr: Herr Propst Thiel
mann.

Nachmittagspredigi« 11X2 Uhr: Herr Super
intendent Ueberichär.

- Banksonds O

prämic.
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Dividende der Versicherten

Eine ernste Mahnung.
Mitunter schleppt man sich Tage, Wochen, ja Monate

lang mit einem Husten und Schnupfen oder mit Heiserkeit herum
und erträgt geduldig alle die vielen Qualen und Unzuträglich-
leiten in dem Glauben, daß die vielfach dagegen empfohlenen
Mittel (Syrupe, Pastillen, Bonbons, Thees 2c.) doch nichts helfen
und dieses Unwoblsein von selbst wieder verschwinden wird,
während man diesen zumeist unerträglichen Krankheitszustand
überraschend leicht und schnell und ohne nennenswerthe Ausgabe
beseitigen kann. —- Nach den neuerdings gemachten wissenschaft-
lichen Erfahrungen ist ein solcher katarrhalischer Zustand, der
nur auf eine Entzündung der Schleimhäute der Luftwege zurück-
geführt werden muß, binnen wenigen Stunden durch ein geeig-
netes antiphlogistischeo Mittel vollständig zu beseitigen, was
auch bei den angestellten praktischen Versuchen vollkommen ge-
lang. Verschiedene Aerzte u. a. Dr. med. Wittlinger in Frank-
furt a. an, Stabsarzt Dr. mad.Schmidt in Ahrweiler empfehlen
die Dr. (S. Voß’schen Katarrhpillen, welche von dem Apotheker
Dr. Ew- Voß, Adler-Apotheke zu Frankfurt a. M. im Großen
hergestellt, und in den Apotheten pro Dose 75 Pf. erhältlich
sind; in Juliusburg bei Bunnler,

Diese Katarrhpillen verdienen besonders zur gegenwärtigen
Sinnen: und Schnupsenzeit die allgemeinste Beachtung und dürften
zu einem Versuche wohl anregen. _—— —- Ueberdies sei noch
hervorgehobenZ daß die Dr. (5:. Voß’schen Katarrhpillen in Blech-
dosen, mit gefetziicher Schutzmarke und mit einem ziegelrothen
Berbandstreifen mit dem Facsimile des Dr. E. Voß versehen
einzig nur in den Apotheken abgegeben werden und vollkommen
unschädlich sind. —-

 

cLiebensversichernngstianli für Deutschland
in Gotha.

Stand am l. Januar 1881.
377

. . . . . . . . 95.680,000 »
im Jahre 1881: 39 Procent der Jahres-
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,800,000 Wart.

Früh 1,-.39 Uhr Beichte: Herr Dial. Krebsi
Wochenpredigt:

Donnerstag, den -4. Februar, früh 1/29 Uhr:«dcm Tode des V
Herr Sup. Ueberschär.

Montan, den 21. Februar, Abends 7 Uhr,
Bibelstunde:

Amtswoche: Herr Diakonus Krebs.
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, findenGicht- u. Rhcumatisniiis-Leideiide
-«- die betvährtesten Mittel gegen ihre oft

.I. sehr schmerzhaften Leiden angegeben, —
Heilmittel. welche selbst bei veraltet-In

sz Fällen noch die ersehnte Heilung brachten.
; Prospect gratis n. franco. _—— Gegen Ein-
' fendung von 1 M. 20 Pfg.wird „Dr. Iliry s
H Heilmethode« u. für 60 Pfg. das Buch »Die
sk- Gicht« franco überall hin versandt von
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Bei Durchsicht des illustrirten Buches-:
„Dr. Airy’s Heilmetlwdc« werden sogar — H
Schtvcrkmuke die Ueberzeiigung ge-

sic. wenn nur die
richtigen Mittel zur Anwendung ge- Lä-
langen, noch Heilung erwarten Dürfen. -"_
Es sollte daher jeder Leidende, felbst ist«
wenn bei ihm bislang alle Medicin er:
folnlos gewesen, fich vertrauensvoll dicfer is
bewährten Heilmcthude zuwenden und
nicht säumen, obigcs Werk«iiiiz:ifchafseii.
Ein »Auszug« daraus gratig n. fraiiro.
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Dom. Ponitvitz (Grofzvorwerl).

‚. .; Freie-p- . .-:««:" « r; «;-«7:««"—·«« « ·« ". Erz-reger ein- kksss „zu zeig-DDIE-WeWODZMLWKQLJMO—-I"««—ss—«—-O’O-«—«M«SOLO-BEIDE
« . » ‚du ( s n 7 9.;

Die Bank erhebt keine Ansnahme-Geliiihren, gewährt alle Ueber-
.fchüsse voll nnd unverkürzt an die Versicherten zurück und zahlt nach

ersicherten die Versicherungssnmme sofort nach Bei-
briugnug der tiorschristsmäszigen Sterbcsall-Nachwcisnngen ohne Zins-
,Alizug aus.
Versicherungsanträge werden vermittelt durch Ad. Grüneberger in Oels.

Kaiserlich Deutsche Post.

Hamburg-Ameritanische
Packetsahrt-Actien-Gesellschast.

Direete Deutsche Post-Dirnenssihifsfahrt

HAMBURGnNEWfIYORK

Ueberfahrtsipreis S“ Vjiark mit Veköftigung.

Abfahrr jeden IJtittwuch Morgens
und alle 1/1 Tage Sonntags.

Durchpassage nach allen Plätzen der Vereiiiigten Staaten.

i- Nähere Auskunft wegen Fracht und Passage ertheilt der General- Bevollmächtigte

August Boltem Wm. Mille-PS Nachfolger,
D Hamburg-, Admiralitätsftraße 33/34,
H sowie der Haupt-Agent Julius Sachs in Breslau, Graupenstraße 9,
»F und der Agent Salomon Bist-ter- in Kempen, ebenso der General-
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T I Agent Wilhelm Makler in Berlin, Jnvalidenstraße 12l.
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Aetienzuekerfabrik Namslmu
Angeregt durch die großen Fortschritte und die bedeutenden finanziellen Resultate unserer heimischen Rübenzucker-

industrie haben sich die Unterzeichneten verbunden, um auf der Basis der günstigen Vorbedingungen für Rübenbau in
unserem Kreise in der Stadt Namslau eine Zuckersabrik anzulegen. Die Zuckerproduktion hat in Deutschland in den
letzten Jahren einen mächtigen Aufschwung genommen und seitdem nicht allein den indischen Zucker fast vollständig ver-
drängt, sondern auch den ausländischen Markt nach und nach zu beherrschen angefangen. Deutscher Zucker ist in Frank-
reich und England, in New-York und Valparaiso ein gleich gesuchter Artikel. Bei der hohen Entwicklung der deutschen
Zuckertechnik und der Intensität der deutschen Landwirthschast sind unserer Rübenzuckerindustrie für immer die erstaunlichen
Erträge gesichert, welche die Zuckerfabriken hauptsächlich der östlichen Provinzen in den letzten Jahren geliefert haben
und welche keine andere Industrie auch nur annähernd aufzuweisen vermag.

Die hiesige Gegend ist für die Anlage einer Zuckerfabrik vorzüglich geeignet. Eine bedeutende Fläche des
besten Rübenbodens ist heut für unser Unternehmen gezeichnet, die Qualität der hier erzeugten Rüben ist laut wissenschaft-
licher Untersuchung eine vorzügliche Ein geeignetes Grundstück dicht am Bahnhose und am fließenden Wasser ist gesichert.

Die Fabrik soll auf eine tägliche Verarbeitung Von ea. 4000 Etr. Rüben angelegt werden und ist der Bau
derselben auf 750,000 Mark veranschlagt, Von denen abzüglich 150,000 Mark eröffneter Credite die Summe von 600,000
Mark durch Aktien aufgebracht werden soll. Die Rentabilität der Anlage wird sich bei 100tägigem Betrieb voraus-
sichtlich folgendermaßen stellen:

- L Ausgabe
. . 420,000 Mk.

320,000 „
400,000 Ctr. Rüben Ei 1,05 Mk. .

Steuer für 400,000 Ctr. Rüben ä 80 Pf. . . . . . . . .
Kohlen, Löhne und Gehälter, Knochenkohle und Kalk, 50/0 Verzinsung des. Anlagekapitals und

Amortisation, Reparaturen, Beleuchtung, insgemein pro 1 Etr. verarbeitete Rüben
ersahrungsmäßig höchstens 70 Ps. . . . . . . . . 280,000 Mk-

Summa Ausgabe 1,020,000 Mk.
 

II. Einnahme.
1. 38,000 Ctr. Rohzucker ä 30 Mk. . . . . . . . 1,140,000 Mk.
2-. 14,000 Etr. Melasse ä 4 Mk. . . . .- . . . . . . .. 56,000 ‘„
3. 80,000 Ctr. Schnitzel ä 25 Pf. . . . . . 20,000 „ '

Summa Einnahme 1,216,000 21m
Mithin Gewinn 196,000 Mk-, oder 322/3 Procent über 50/0 Verzinsung des Anlagekapitals.Es 600,000 Mark

in 1200 Aktien ä 500 Mark zur Zeichnung aufgelegt. Listen liegen
l) bei dem Schlesischen Bankverein in Breslau,
2) bei Herrn Banauier s. Bielschowsky in Namslau

—- ‘ bis Sonnabend, den 19. Februar cr.,
Mittags 12 Uhr-, aus,

welche gegen Zahlung von 10 Procent der gezeichneten Summen Juterimsscheine in gleicher Höhe verabfolgen.
Bei einer event. Ueberzeichnung genießen die Herren Rübenproducenten den Vorzug, weitere Reduetionen ge-

schehen nach dem Ermessen des Aufsichtsraths.
Gleichzeitig werden alle Herren Interessenten, welche sich entweder mit Aktien oder

mit Rüben an unserem Unternehmen betheiligen, zu einer s

General-Versammlung
auf Sonnabend, den 19. Februar cr., Nachmittags 3 Uhr,

in G r i mm’s Hotel zu Namslau,
eingeladen, in welcherVorstandnndAufsichtsrath gewähltund die Statutenfestgestelltwerdenfallen.

Vorweg wird bemerkt, daß pro Centner Rüben bis zum 1. November 1 Mk» nach dem 1. November 1,10 Mk
gezahlt werden soll. Außerdem werden 25% gut gepreßte Schnitzel unentgeltlich zurück und Rübensaamen zum
Selbstkostenpreise, auf Wunsch auch vorschußweise, gewährt. «

Namslaly ben l2. Februar 1881,« . ,

Das Eomite.

 

Braune, Königl. Oekonomierath, Bendemann, Rittergutsbesitzer, · Bennecke, Rittergutsbesitzer-
Krickau. Jakobsdorf. Stkehlitzs

Salice Dante-Sarg Königl. Landrath, A. Heyder, Brauereibesitzer, Hencinski, Bürgermeister,
Namslau. Reichthal. Reichthal.

Th. Kessler, Director, Katze, Bürgermeister, Graf Lippe, Rittergutsbesitzer,
Zucklau. « Namslau. Eisdorf.

von Löseh, Rittergutsbesitzer, Dr. Müller, Fabrikbesitzer, Baron von 0hlen u. Adlers-Moll-
Lorzendorf. Jnowraclaw. Rittergutsbesitzer, Reichen.

C. Sehnehard, Direktor der Zuckerfabrik G. Stummer, Bacmreisteyxzz Willert, RitergutsbesitzeV
Wesp- Hollssvd Süden- W...—


